
FAIRE BEHANDLUNG DER ANLEGER UND ANLEGERRECHTE

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet die Investment-
KG sowie alle weiteren von ihr aufgelegten Investmentvermö-
gen nach dem Prinzip der Gleichbehandlung. Sie stellt sicher, 
dass die Gesellschafter (Anleger) der Investment-KG fair be-
handelt werden. Sie wird bestimmte Investmentvermögen und 
Anleger der Investmentvermögen nicht zulasten anderer bevor-
zugt behandeln. Die Gleichbehandlung wird auf allen Ebenen 
der Verwaltung der Investment-KG sichergestellt. Die Entschei-
dungsprozesse und organisatorischen Strukturen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft sind entsprechend ausgerichtet.

Jeder Anleger hat die gleichen Zugangsmöglichkeiten und Vo-
raussetzungen für den Zugang zum Investmentvermögen. Es 
gibt keine Sonderrechte für bestimmte Anlegergruppen. Alle 
Anteile sind gleich gewichtet und haben gleiche Ausgestal-
tungsmerkmale. Anteilsklassen werden nicht gebildet. Ansprü-
che einzelner Anleger auf Vorzugsbehandlung bestehen nicht.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft handelt bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit im ausschließlichen Interesse der Anleger und der 
Integrität des Marktes. Die Geschäftsleitung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft wirkt darüber hinaus auf eine gute Corporate 
Governance (Unternehmensführung) der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft hin.

Zur Sicherstellung der fairen Behandlung der Anleger hat die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Reihe von Verfahren und 
Richtlinien implementiert, denen hinsichtlich der Verwaltung 
der Investment-KG gefolgt wird.

 ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN ZUR FAIREN  
BEHANDLUNG DER ANLEGER

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verfügt über ein umfassen-
des und gesetzeskonformes Regelwerk einschließlich Compli-
ance-Richtlinien. Dazu gehören eine Richtlinie zum Umgang mit 
Interessenkonflikten und allgemeine Verhaltensrichtlinien für 
die Mitarbeiter. Ebenso werden Neuauflagen von Investment-
vermögen sowie Ankaufs- und Verkaufsentscheidungen zu 
Vermögensgegenständen anhand von festgelegten Standards 
vorbereitet und umgesetzt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat einen Compliancebeauftragten ernannt. Die Compliance-
Funktion verfügt über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendigen Befugnisse und hat Zugang zu allen einschlägigen 
Informationen.

Daneben gewährleisten auch die von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft getroffenen organisatorischen Maßnahmen die 
faire Behandlung der Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt weiterhin eine faire, 
unabhängige und sachgerechte Bewertung der von ihr ver-
walteten Vermögensgegenstände sicher und verfügt über 
geeignete Verfahren und Systeme, um den gesetzlichen An-
forderungen an die Bewertung der Vermögensgegenstände 
der von ihr verwalteten Investmentvermögen zu entsprechen. 
Dabei greift die Kapitalverwaltungsgesellschaft ausschließ-
lich auf qualifizierte, unabhängige externe Bewerter zurück. 
Die Auswahl der Bewerter ist abhängig von der Nutzungsart 
sowie von den Ländern und Märkten (Regionen), in denen sich 
die Vermögensgegenstände befinden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert im Rahmen ihrer 
organisatorisch festgelegten und überwachten Prozesse klar, 
umfassend und verständlich, um eine sachgerechte und geset-
zeskonforme Kundenbetreuung nachhaltig zu gewährleisten.

Zu den implementierten Systemen im Rahmen der organisato-
rischen Maßnahmen zur Sicherstellung der fairen Behandlung 
der Anleger durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft gehört 
ferner die sachgerechte Auswahl, Einbindung, Anleitung und 
Kontrolle der Verwahrstelle durch die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mit dem Ziel, die einwandfreie Bewertung, Verbuchung 
und Verwahrung der Vermögensgegenstände der Investment-
KG jederzeit sicherzustellen.

Zudem verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über weite-
re geeignete aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Diese Maßnahmen 
umfassen insbesondere die organisatorische und funktionale 
Trennung von Portfoliomanagement-Bereichen und Kontrollbe-
reichen (Risikomanagement, Compliance, Revision) im Unter-
nehmen. Diese zwei Bereiche gehören jeweils unterschiedlichen 
Ressorts der Geschäftsleitung an.

Die faire Behandlung der Anleger wird ferner durch ein Be-
schwerdemanagementsystem gewährleistet (Details dazu sind 
auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft ver-
öffentlicht).

EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ������������������������������������������������������������������������������������������������������Seite 1 von 2



SCHLICHTUNGSVERFAHREN

Der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 
sind am 04.07.2014 von der BaFin die Schlichtungsaufgaben 
nach dem KAGB übertragen worden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft als Anbieterin dieses Be-
teiligungsangebotes, die Investment-KG und die Treuhand-
kommanditistin haben sich dem Schlichtungsverfahren der 
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 
angeschlossen und unterwerfen sich der gültigen Verfahrens-
ordnung sowie den Schlichtungssprüchen der Ombudsperson, 
die im Rahmen dieser Verfahrensordnung ergehen.

Gesellschafter (Anleger) der Investment-KG haben die Mög-
lichkeit, im Fall von Streitigkeiten ihre Beschwerden schriftlich 
an die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen 
e.V. zu richten und damit ein außergerichtliches Schlichtungs-
verfahren einzuleiten. Gegenstand des Verfahrens können alle 
Streitigkeiten sein, die im Zusammenhang mit den Vorschriften 
des KAGB stehen. Das Verfahren wird schriftlich geführt.

Soweit sich die Parteien nicht während des Verfahrens einigen, 
ergeht als Ergebnis der Prüfung ein Schlichtungsspruch der 
Ombudsperson. Nach der jeweils geltenden Verfahrensordnung 
der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 
ist die Beschwerdegegnerin an einen Schlichtungsspruch der 
Ombudsperson gebunden, sofern der Beschwerdegegenstand 
10.000 € nicht übersteigt und die Streitigkeit nicht die Gesell-
schafterbeschlüsse und die kaufmännischen Entscheidungen 
der Beschwerdegegnerin, grundsätzliche Rechtsfragen oder 
ein Musterverfahren zum Gegenstand hat. Die Berechnung der 
Höhe des Beschwerdegegenstands richtet sich nach der von 
dem beschwerdeführenden Anleger geltend gemachten For-
derung. Das bedeutet, dass die Beschwerdegegnerin in einem 
solchen Fall einer Entscheidung der Ombudsperson, die die 
Beschwerdegegnerin verpflichtet, nachkommen muss und 
gegen den Schlichtungsspruch den ordentlichen Rechtsweg 
nicht beschreiten kann. Bei Beschwerden mit einem höheren 
Streitwert oder bei Vorlage einer der sonstigen vorstehend 
genannten Ausschlusskriterien gibt die Ombudsperson eine 
Empfehlung ab.

Für nähere Informationen zur Ombudsperson und dem Schlich-
tungsverfahren kontaktieren Sie bitte:

 Ombudsstelle für Sachwerte  

 und Investmentvermögen e.V.  
 Postfach 610269 
 10924 Berlin 
 Tel.: 030 25761690 
 Fax: 030 25761691 
 E-Mail: info@ombudsstelle.com

Weitere und ggf. aktualisierte Angaben zur Ombudsstelle ein-
schließlich der Verfahrensordnung finden Sie im Internet unter 
www.ombudsstelle.com.

Daneben steht es dem Anleger immer frei, den ordentlichen 
Rechtsweg zu beschreiten. Bei Streitigkeiten aus der Anwen-
dung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betref-
fend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können 
sich die Anleger auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen 
Bundesbank wenden.

Die Kontaktdaten lauten:

 Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank  
 Postfach 100602 
 60006 Frankfurt 
 Tel.: 069 9566-3232 
 Fax: 069 7090909901 
 E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 
 www.bundesbank.de
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